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ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Rosche hat in seiner Sitzung 
am 13.12.2018 dem Entwurf der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
19.12.2018 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf der 41. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (Stand Dezember 2018), die Begründung mit 
Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen, haben vom 02.01.2019 bis einschließlich 04.02.2019 gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
wurden am 26.03.2019 ortsüblich bekannt gemacht. Der überarbeitete Entwurf 
der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes (Stand März 2019), die 
Begründung mit Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen, haben vom 03.04.2019 bis einschließlich 
08.05.2019 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegen. 

Rosche, 10.07.2019  

(Siegel)  
gez. H. Rätzmann 

............................................................. 
  - Der Samtgemeindebürgermeister - 

 

 

 
 

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Rat der Samtgemeinde Rosche hat nach Prüfung der Stellungnahmen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst 
Begründung und Umweltbericht in seiner Sitzung am 09.07.2019 beschlossen.   

Rosche, 10.07.2019  

(Siegel)  
gez. H. Rätzmann 

............................................................. 
  - Der Samtgemeindebürgermeister - 

 
 
 

 
GENEHMIGUNG 
Die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Bescheid vom heutigen 
Tage, Az.: 63/44/02/41 mit Maßgaben / unter Auflagen / mit Ausnahme der durch 
........................................ kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB 
genehmigt. 

Uelzen, den 26.09.2019 
(Siegel) 

gez. Dr. Prusa 
i.A. .................................................. 

-  Landkreis Uelzen - 
 

 



INKRAFTTRETEN 
Die Erteilung der Genehmigung der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes ist 
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich und im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen 
am 15.10.2019 bekannt gemacht worden. Die 41. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist damit am 15.10.2019 wirksam geworden. 

Rosche, den 15.10.2019 

 (Siegel)  

gez. H. Rätzmann 
............................................................. 

  - Der Samtgemeindebürgermeister - 

BEACHTLICHE VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN 
Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der 41. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder ein nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs beim
Zustandekommen der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes und der 
Begründung nicht geltend gemacht worden. 

Rosche, den   

 (Siegel)  

............................................................. 
    - Der Samtgemeindebürgermeister - 
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1 VERANLASSUNG UND ZIELSETZUNG 

Der Landkreis Uelzen plant die Errichtung einer Bohrschlammbehandlungsanlage auf kreiseigenen 
Flächen östlich von Borg (Abb. 1). Die ca. 5,0 ha große Fläche wird zur Zeit für verschiedene Lager-
zwecke genutzt, u.a. wird dort unbelasteter Boden für Rekultivierungszwecke der benachbarten De-
ponie zwischengelagert. 
 
Für die planungsrechtliche Zulässigkeit der Bohrschlammbehandlungsanlage auf Grundlage von 
§ 38 des Baugesetzbuches (BauGB) ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Rosche nicht zwingend erforderlich. Dennoch soll das betroffene Flurstück 35/5 der Flur 3, 
Gemarkung Borg, künftig als Fläche für Abfallentsorgung und nicht mehr als Fläche für die Land-
wirtschaft dargestellt werden. Damit wird die zukünftige Flächennutzungsplandarstellung einheitlich 
für den gesamten Standort des Abfallwirtschaftsbetriebes sein.  
 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt in den §§ 44 - 45 die Belange des besonderen 
Artenschutzes. Die dort genannten Verbotstatbestände definieren Beeinträchtigungen von geschütz-
ten Arten und deren Lebensräumen, die nur unter eng gesteckten Rahmenbedingungen zulässig 
sind. 
 
Ziel des Artenschutzfachbeitrags ist die Ermittlung potenzieller Vorkommen besonders geschützter 
Tier- und Pflanzenarten. Auf den Ergebnissen der Potenzialanalyse gründet die nachfolgende ar-
tenschutzrechtliche Bewertung.  
 
Neben der Prüfung auf Vorkommen von streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH Richtli-
nie und europäischen Vogelarten werden auch weitere in der EU- bzw. Bundesartenschutzverord-
nung aufgeführte, besonders oder streng geschützte Arten betrachtet.  
 
Erforderlichenfalls werden Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder zum Ausgleich von ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen entwickelt und dargestellt. 
 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Die Bauleitplanung ist nicht vollzugsfähig und damit unwirksam, wenn der Planverwirklichung dau-
erhafte und nicht ausräumbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. Belange des 
Artenschutzes sind daher bereits auf der Ebene der Planaufstellung zu berücksichtigen. Folgende 
gesetzliche Regelungen sind maßgeblich: 
 
Für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten gelten die arten-
schutzrechtlichen Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) 

 der Tötung, Verletzung, bzw. Zerstörung oder Beschädigung von Individuen und ihren Ent-
wicklungsstadien (Nr. 1),  

 der erheblichen Störung, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert (Nr. 2) und 

 der Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Nr. 3). 

Für wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen gilt au-
ßerdem das Verbot,  

 sie aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-
ren (Nr. 4) 
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Das Verbot der Tötung oder Verletzung bezieht sich auf das betroffene Individuum. Das Verbot der 
Zerstörung oder Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten betrifft die jeweils betroffenen 
Lebensstätten, wobei alle für den Erfolg der Reproduktion essentiellen Habitate mit einbezogen 
werden (funktionaler Ansatz bei der Definition der Fortpflanzungsstätte). Demgegenüber ist die loka-
le Population, auf die sich das Störungsverbot bezieht, gesetzlich nicht eindeutig definiert. Eine Ab-
grenzung ist in der Praxis nur ausnahmsweise möglich. Bei manchen Artenvorkommen lässt sich 
die lokale Population gut definieren oder in Form von Dichtezentren räumlich eingrenzen (z.B. Am-
phibiengewässer, Fledermauswochenstuben oder -winterquartiere, Kranichrastplatz). Bei Arten mit 
großen Raumansprüchen (z.B. Schwarzstorch, Luchs) sind die betroffenen Individuen als lokale 
Population zu betrachten, bei flächenhaft vorkommenden Arten (z.B. häufige Singvogelarten) kön-
nen die Vorkommen innerhalb einer naturräumlichen Einheit oder ersatzweise auch innerhalb von 
Verwaltungsgrenzen als lokale Population definiert werden (LANA 2010). 

Ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Lebensstätten (Nr. 3) und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen auch gegen das Verbot der Tötung/Verletzung  
(Nr. 1) kann bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie für Vor-
haben im Sinne des § 18 Abs. 2 (1) BNatSchG, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zulässig sind, unter bestimmten Bedingungen abgewendet werden1. Hierfür ist zu gewährleisten, 
dass die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Um dies sicherzustellen, können 
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG ggf. auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, auch CEF-
Maßnahmen genannt (CEF=continuous ecological functionality-measures), festgesetzt werden. Ein 
„räumlicher Zusammenhang“ ist für Flächen gegeben, die in enger Beziehung zur betroffenen Le-
bensstätte stehen und innerhalb der Aktionsradien der betroffenen Arten liegen (LANA 2010). 

Bei der Prüfung der Möglichkeit einer Legalausnahme wird im vorliegenden Gutachten das Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.7.2011 zur Ortsumgehung Freiberg berücksichtigt. Darin 
wurde festgestellt, dass die Regelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG bezüglich der Zulässigkeit un-
vermeidbarer Tötungen oder Verletzungen von Individuen nicht dem EU-Recht entsprechen. Eine 
Legalausnahme, wie sie § 44 Abs. 5 BNatSchG für zulässige Eingriffe oder Verfahren nach BauGB 
darstellt, ist weder in der FFH-Richtlinie noch in der EU-Vogelschutzrichtlinie vorgesehen. Demnach 
gilt das dem Bundesnaturschutzgesetz übergeordnete EU-Recht unmittelbar. 

Für alle übrigen besonders geschützten Arten, die ausschließlich in der Bundesartenschutz-
verordnung oder der EU-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) geführt sind, haben 
die Zugriffsverbote keine Geltung, wenn sie bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen, im 
Innenbereich, im Zuge von Planaufstellungen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
(BauGB) zulässig sind oder bei zulässigen Eingriffen auftreten (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)1. Die 
Habitatansprüche dieser Arten sind dennoch zu berücksichtigen. Die Arten werden in der Potenzial-
analyse benannt. Gegebenenfalls werden Planungsempfehlungen formuliert, die im Gegensatz zu 
den artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen für die europäischen Vogelarten sowie die Ar-
ten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie im Rahmen der Genehmigung gegen andere Belange abge-
wogen werden können. 

Im Einzelfall ist eine Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus zwingenden 
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftli-
cher Art zulässig. Als Voraussetzung hierfür muss allerdings gewährleistet sein, dass zumutbare 
Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht 
verschlechtert. Auch darf Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie hierzu keine weitergehenden Anforde-
rungen enthalten (§ 45 Abs. 7 BNatSchG).  

1 § 18 Abs. 2 BNatSchG verweist u.a. auf § 34 BauGB. Danach ist ein Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile auch ohne Bebauungsplan zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.  
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Die Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Rahmen einer Ausnahmegenehmi-
gung wird in der Regel mit der Durchführung von Maßnahmen nachgewiesen, die so konzipiert sind, 
dass sie die betroffenen Funktionen vollumfänglich übernehmen. Die beschriebenen Maßnahmen 
werden als Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen, FCS = 
favourable conservation status = günstiger Erhaltungszustand) bezeichnet. 

3 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Das Untersuchungsgebiet gehört zum Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Uelzen und liegt 
östlich der Deponiestraße, ca. 2,6 km nördlich von Rosche. Etwa 800 m westlich der Deponie befin-
det sich der Ortsrand von Borg (Abb. 1).  

Die Umgebung des Gebietes ist von einem Wechsel aus Ackerflächen und Kiefernforsten gekenn-
zeichnet.  

Abb. 1: Lage des Geltungsbereichs der F-Planänderung und Kennzeichnung von Flächen mit be-
sonderem Schutzbedarf aufgrund eines Vorkommens der Kreuzkröte (rote Schraffur)  
(Kartengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung, AK 5, TK 100 LGLN © 2018) 
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4 MATERIAL UND METHODEN 

4.1 Datenrecherche  
Im Rahmen der Datenrecherche wird ermittelt, für welche Arten ein Vorkommen im Untersuchungs-
gebiet aufgrund ihrer allgemeinen Verbreitung und ihrer Lebensraumansprüche überhaupt möglich 
ist und für welche Arten es Hinweise auf Vorkommen gibt. Folgende Datengrundlagen bilden die 
Basis für die Recherche:  

 Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten Deutschlands und Niedersachsens 

 Angaben aus dem Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten  
Arten (THEUNERT 2008) 

 Vollzugshinweise zum Schutz von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in Niedersach-
sen (NLWKN online 2018) 

 Landschaftsrahmenplan (LANDKREIS UELZEN online 2018) 

 allgemeine Literatur zu Ansprüchen und Verbreitung der zu untersuchenden Arten 
 
 
4.2 Habitatanalyse 
Auch nach Auswertung der vorhandenen Daten lässt sich für eine Reihe streng geschützter Arten 
die Frage nach potenziellen oder tatsächlichen Vorkommen im Untersuchungsgebiet nicht mit aus-
reichender Genauigkeit beantworten. Daher wurde das Gebiet auf einer Ortsbegehung am 26. Juni 
2018 auf die potenzielle Habitateignung für diese Arten, insbesondere auf Vorkommen von Reptilien 
und Amphibien, untersucht.  
 
 
4.3 Potenzialanalyse 
Die Potenzialanalyse führt die Ergebnisse der Datenrecherche und der Habitatanalyse zusammen. 
Im Ergebnis wird festgestellt, welche Arten möglicherweise oder nachweislich im Untersuchungsge-
biet vorkommen. 
 
 
4.4 Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
Den potenziell vorkommenden Arten werden die Auswirkungen der Planung gegenüber gestellt. Die 
Prüfung stellt für die jeweils betroffenen Arten fest, ob einer der drei Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG zutrifft. Gegebenenfalls werden Vermeidungsmaßnahmen mit einbezogen. 
Sofern der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegt, erfolgt 
eine Prüfung, ob gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der Lebensstätten im 
räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Erforderlichenfalls werden vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen in die Betrachtung mit einbezogen. Können auch diese keinen Erhalt der ökologischen 
Funktion der Lebensstätten bewirken, schließt sich eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG an. Diese beurteilt, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population der jeweils be-
troffenen Art durch das Vorhaben verschlechtert. 
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5 ERGEBNISSE 

5.1 Habitatanalyse 
Der Biotopbestand und die Habitatstrukturen des Gebietes sind durch die Nutzung als Lager- und 
Entnahmefläche für Bodenaushub gekennzeichnet. Ruderalfluren mit einem hohen Offenbodenan-
teil finden sich auf den zentralen regelmäßig befahrenen oder abgeschobenen Bereichen. Sie 
zeichnen sich durch eine hohe Artenvielfalt, zu der u.a. folgende Pflanzenarten gehören, aus:  

 Weißer Steinklee (Melilotus albus)

 Echter Steinklee (Melilotus officinalis)

 Acker-Ochsenzunge (Anchusa arvensis)

 Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare)

 Deutsches Filzkraut (Filago germanica)

 Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulgaris)

 Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus)

 Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobaea)

 Rainfarn (Tanacetum vulgare)

 Falsche Strandkamille (Tripleurospermum perforatum)

 Wilde Möhre (Daucus carota)

 Echtes Seifenkraut (Saponaria officinalis)

 Huflattich (Tussilago farfara)

 Zweijährige Nachtkerze (Oenothera biennis)

 Kleiner Wegerich (Plantago major ssp. intermedia)

In zwei Bodenausschürfungen haben sich Rohbodentümpel mit einer lückigen Vegetation aus 
Glieder-Binse (Juncus articulatus), Zarter Binse (Juncus tenuis) und wenig Schmalblättrigem Rohr-
kolben (Typha angustifolia) ausgebildet. 

Eine besondere Habitatstruktur stellt eine vegetationslose Steilwand aus Kies im Nordosten der 
Fläche dar. 

Kleinflächig kommen auch Halbtrockenrasen mit Silbergras (Corynephorus canescens) und Sand-
Segge (Carex arenaria) vor. 

In den nicht ganz so stark genutzten Randbereichen sind Übergänge zu Halbruderalen Gras- und 
Staudenfluren ausgebildet. Hier finden sich neben den ruderalen Arten auch solche der Grünlän-
der, wie Feld-Klee (Trifolium campestre) und Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) sowie die in Nie-
dersachsen stark gefährdete Sprossende Felsennelke (Petrorhagia prolifera). Auf den erhöhten Bo-
denablagerungsflächen wird die Vegetation von der Großen Brennnessel (Urtica dioica) dominiert, 
in tiefer liegenden Bereichen treten Feuchte- und Nässezeiger wie Echtes Tausendgüldenkraut 
(Centaurium erythraea) und Schilf (Phragmites australis) hinzu.  

An den Rändern wird das Gebiet von Gehölzen eingefasst. Während im Norden, Südosten und Os-
ten ein geschlossener Riegel aus jungen Kiefern (Pinus sylvestris) ausgebildet ist, wird das Gebiet 
nach Westen zur dortigen Deponie von einer Baum-Strauchhecke aus Kiefern sowie Hänge-Birke 
(Betula pendula), Später Traubenkirsche (Prunus serotina) u.a. abgeschirmt. Am Ostrand geht der 
Gehölzbestand in den angrenzenden Kiefernforst mit mittelaltem Baumbestand über.  
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Die Flächen stellen insgesamt einen bedeutenden, überwiegend nährstoffarmen Tier- und Pflanzen-
lebensraum mit einem hohen Offenbodenanteil bei einem stark bewegten Relief mit sandigem und 
kiesigem Substrat sowie unterschiedlichen Feuchtverhältnissen dar. Sie sind vor allem geeignet für 
wärmeliebende Insektenarten, u.a. aus den Artengruppen Heuschrecken, Tagfalter und Laufkäfer. 
Aber auch Amphibien, z.B. die im Gebiet nachgewiesene, in Niedersachsen stark gefährdete Kreuz-
kröte, Reptilien und Kleinsäuger finden hier geeignete Habitatstrukturen vor.  

Je nach Nutzungsintensität und damit verbundenen Störungen sind die Flächen potenziell als Brut-
gebiet für am Boden und in Pioniergehölzen brütende Vogelarten geeignet. Brutvögel der umliegen-
den Gehölze und Kiefernforsten können das Gebiet als Nahrungshabitat nutzen. Weiterhin besitzt 
das Gebiet eine Eignung für jagende Fledermäuse. Im Kiefernforst am Ostrand des Gebietes bietet 
der überwiegend junge Baumbestand nur bedingt geeignete Strukturen für weniger anspruchsvolle 
Vogelarten der Gehölze und Waldränder sowie Bäume bewohnende Fledermausarten. Horste von 
Großvogelarten sowie als Winterquartier für Fledermäuse geeignete große Höhlen wurden nicht 
festgestellt.  

5.2 Potenzialanalyse 
5.2.1 Säugetiere 
Für die Artengruppe liegen für Niedersachsen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine Ro-
te Liste (HECKENROTH 1993) vor. Verbreitungsangaben stammen darüber hinaus aus dem Fleder-
mausinfosystem „batmap“ (NABU online 2018). 

Von den in Niedersachsen aktuell vorkommenden, landlebenden Säugetierarten sind 26 Arten, da-
runter 19 Fledermausarten, im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt.  

Vorkommen der streng geschützten Arten Feldhamster (Cricetus cricetus), Luchs (Lynx lynx) und 
Wildkatze (Felis silvestris) sind ausgeschlossen, da die Arten nördlich des Mittellandkanals nicht 
verbreitet sind. 

Vorkommen von Biber (Castor fiber), Wolf (Canis lupus) und Fischotter (Lutra lutra) können auf-
grund der fehlenden Habitateignung für diese Arten ausgeschlossen werden. 

Von der osteuropäisch verbreiteten Haselmaus (Muscardinus avellanarius) gibt es für Niedersach-
sen Nachweise aus dem Bergland, aber auch aus der Lüneburger Heide bzw. der Göhrde. Die Art 
kommt in Wäldern aller Art vor, bisweilen auch in Knicks, Gebüschen und Brachen, soweit diese in 
der Nähe größerer Wälder liegen. Da für die Art erforderliche Nährgehölze (Beeren tragende Sträu-
cher) fehlen, ist aber nicht mit einem Vorkommen im Untersuchungsgebiet zu rechnen. 

Das Plangebiet weist für eine Reihe von Fledermausarten geeignete Habitatstrukturen auf 
(Tabelle 1). Von einer Nutzung des Gebietes zur Jagd und als Flugstraße ist auszugehen. Als Quar-
tier geeigneten Höhlen oder andere Strukturen wurden aber nicht gefunden. 

Die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) besiedelt strukturreiche Wälder und zum Teil auch 
Streuobstwiesen. Die Winterquartiere liegen meist in Höhlen. Die Sommerquartiere dieser heimli-
chen Art befinden sich in Baumhöhlen, Fledermauskästen und manchmal auch an Gebäuden. Sie 
ist in Niedersachsen zwar sehr selten, kommt aber im Landkreis Lüchow-Dannenberg vor. Eine 
Nutzung des Gebietes zur Jagd und als Flugstraße sowie Tagesverstecke im Kiefernbestand sind 
daher nicht auszuschließen.  
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Die Brandtfledermaus (Myotis brandtii) bevorzugt Feuchtwaldhabitate, wo sie gern in Gewässer-
nähe jagt. Als Sommerquartiere nutzt sie Baumhöhlen oder Gebäude. Im Winter findet man 
Brandtfledermäuse in unterirdischen Quartieren. Im Untersuchungsgebiet ist eine Nutzung als 
Jagdgebiet durch die Art möglich. 
 
Das Braune Langohr (Plecotus auritus) kommt in Waldgebieten, Parks, Gärten und 
Gebüschlandschaften vor. Dabei werden meist siedlungsferne, ungestörte Bereiche bevorzugt, da 
die Art empfindlich gegenüber Lärm- und Lichtemissionen ist. Als Winterquartiere werden feuchte 
Keller, Tunnel, Stollen und z.T. auch Gebäude, seltener Baumhöhlen genutzt. Im Sommer werden 
Baumhöhlen und Fledermauskästen oder auch großräumige Dachböden bewohnt. Die Art ist in 
Niedersachsen weit verbreitet. Im Baumbestand des Kiefernforsts sind Tagesverstecke nicht auszu-
schließen. Auch eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist möglich. 
 
Tabelle 1: Potenzielle Vorkommen von Fledermausarten  

Name Wissenschaftlicher 
Name 

Rote Liste* Potenzial** 

Nds. D Tagesverstecke,  
Quartiere 

Jagdgebiet, 
Flugstraße 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 2 T J, F 
Brandtfledermaus Myotis brandtii 2 V - J 
Braunes Langohr Plecotus auritus  2 V T J 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus  2 G  J, F 
Fransenfledermaus M. nattereri 2 - - J, F 
Graues Langohr Plecotus austriacus  2 2 - - 
Gr. Abendsegler Nyctalus noctula  2 D T, S, B J, F 
Gr. Mausohr Myotis myotis  2 V T J, F 
Kl. Abendsegler  Nyctalus leisleri 1 V T J 
Kl. Bartfledermaus M. mystacinus  2 V - J 
Mopsfledermaus Barbestella barbastellus 1 2 T J, F 
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus N - T J, F 
Nordfledermaus Eptesicus nilsonii 2 G - - 
Nymphenfledermaus Myotis alcathoe N 1 - - 
Rauhautfledermaus  Pipistrellus nathusii  2 - T, S, B J, F 
Teichfledermaus  Myotis dasycneme  II D - - 
Wasserfledermaus  Myotis daubentonii  3 - - F 
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 1 D - - 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 - - J, F 

* Rote Liste-Status: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste der Roten Liste, N = 
Status noch unbekannt, II Gefährdeter Gast/Überwinterer, G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten unzureichend 
** W = Winterquartier, S = Sommerquartier, T = Tagesversteck, B = Balz-/Paarungsquartier, Wo = Wochenstube; J = 
Jagdgebiet, F = Flugstraße 
 
Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ist in ganz Niedersachsen verbreitet und bewohnt 
bevorzugt den Siedlungsraum. Sowohl Wochenstuben als auch einzeln lebende Männchen finden 
sich in Spalten und Hohlräumen in und an Gebäuden. Die Art kommt aber manchmal auch in 
Waldgebieten vor und ist auch in Baumhöhlen zu finden. Sie wechselt im Jahresverlauf häufig ihre 
Quartiere innerhalb eines Quartiersverbunds. Die Jagdgebiete der Breitflügelfledermaus liegen 
überwiegend in offener oder halboffener Landschaft. Flugbewegungen erfolgen oft regelmäßig 
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geradlinig entlang festgelegter Strecken (Flugstraßen) über der Vegetation oder im freien Luftraum. 
Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist wahrscheinlich. 

Die Fransenfledermaus (Myotis nattereri) besiedelt Spalten an Gebäuden, Fledermauskästen und 
Baumhöhlen. Neben Wäldern werden auch landwirtschaftliche Bereiche mit Viehhaltung genutzt. Im 
Winter wird die Art überwiegend in Höhlen, Kellern und Stollen gefunden. Die Jagd findet meist in 
geringer Höhe nah an der Vegetation, bisweilen auch in Viehställen statt. Die Art gilt als ortstreu.  
Im Untersuchungsgebiet ist eine Nutzung als Jagdgebiet und Flugstraße nicht auszuschließen. 

Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) bewohnt Wald, waldartige Parks und baumreiche Sied-
lungsgebiete. Dort bezieht er besonders in Gewässernähe Baumhöhlen oder Fledermauskästen. Als 
Winterquartier werden neben Gebäuden auch Baumhöhlen aufgesucht. Zur Zugzeit ist die Art bis-
weilen in großer Anzahl zu beobachten. Dann werden Zwischenquartiere besetzt, die auch an höhe-
ren Gebäuden liegen. Die Art besitzt große Aktionsräume, so sind die Jagdgebiete oft 10 km und 
weiter von den Quartieren entfernt. Flug- und Jagdbewegungen erfolgen in der Regel im freien Luft-
raum und meist in größerer Höhe. Im Baumbestand des Kiefernforsts sind Tagesverstecke, Som-
mer- und Balzquartiere möglich. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist zu 
erwarten.  

Das Große Mausohr (Myotis myotis) kommt in Nordostniedersachsen zerstreut vor. Es besiedelt 
halboffene, wärmebegünstigte Landschaften und bewohnt im Sommer große Dachstühle. Männ-
chen sind auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen zu finden. Zur Überwinterung werden Stollen 
und Keller aufgesucht. Die Jagd erfolgt meist im tiefen Suchflug in Wäldern mit armer Bodenvegeta-
tion. Die dem Untersuchungsgebiet am nächsten liegende, bekannte Kolonie liegt in Schnega. Da 
die Art zur Jagd Flächen in teilweise über 20 km Entfernung von der Wochenstube aufsucht, ist eine 
Nutzung als Jagdgebiet und Flugstraße sowie eine Nutzung der Kiefern als Tagesversteck von 
Männchen nicht auszuschließen. 

Der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) bewohnt meist Baumhöhlen und nur selten Gebäude. 
Auch den Winter verbringt die Art in Baumhöhlen, jedoch meist in südlicheren Regionen. Im östli-
chen Niedersachsen ist sie verbreitet. Sie nutzt zur Jagd den freien Luftraum und vollzieht großräu-
mige saisonale Wanderungen. Im Baumbestand des Kiefernforsts sind Tagesverstecke möglich. 
Eine Nutzung des Plangebietes als Jagdgebiet ist ebenfalls nicht auszuschließen. 

Die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) bevorzugt als Lebensraum halboffene Kulturland-
schaften. Als Sommerquartiere nutzt sie vorwiegend Spalten und Nischen an Gebäuden. Im Winter 
werden Keller als Quartier genutzt. Im Untersuchungsgebiet ist eine Nutzung als Jagdgebiet durch 
die Art möglich.  

Die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) besiedelt strukturreiche Wälder. Sie ist in Nieder-
sachsen zwar sehr selten, kommt aber im Landkreis Lüchow-Dannenberg vor. Eine Nutzung des 
Gebietes zur Jagd und als Flugstraße sowie Tagesverstecke im Kiefernbestand sind daher möglich. 

Die in der Roten Liste Niedersachsens nicht bewertete Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 
besiedelt ähnlich wie die Zwergfledermaus Gebäudenischen. Anscheinend tritt sie aber häufiger als 
diese auch in Baumspalten auf, wo sie teilweise auch überwintert. Sie bevorzugt als Jagdgebiet 
gehölzreiche Landschaften in Siedlungs- und Gewässernähe. Das Jagdverhalten deckt sich offen-
bar weitgehend mit dem der Zwergfledermaus. Im Baumbestand des Kiefernforsts sind Tagesver-
stecke nicht auszuschließen. Auch eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist 
möglich. 

Die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) tritt in Niedersachsen landesweit zerstreut auf. Die 
nordosteuropäischen Populationen suchen Norddeutschland jährlich zur Migrationszeit im Herbst in 
großer Zahl auf. Auch Wochenstuben sind regelmäßig anzutreffen. Als baumbewohnende Art wird 
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die Rauhautfledermaus vorwiegend in Wäldern angetroffen, nutzt aber auch Parklandschaften und 
Gewässer als Jagdhabitat. Zur Migrationszeit bezieht sie meist stationäre Balzquartiere, die in 
Baumhöhlen oder an Gebäuden liegen können. Nischen, z.B. in Gebäuden, an Holzverschalungen 
oder in aufgeschichteten Holzstapeln können teilweise zur Überdauerung der kalten Jahreszeit ge-
nutzt werden. Im Baumbestand des Kiefernforsts sind Tagesverstecke, Sommer- und Balzquartiere 
möglich. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist wahrscheinlich. 
 
Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) ist in Niedersachsen weit verbreitet. Bei der Jagd ist 
sie eng an Wasserflächen gebunden, die im Tiefflug überflogen werden. Sommerquartiere werden 
oft in Gewässernähe in Baumhöhlen, Winterquartiere in Höhlen und Kellern bezogen. Die Männ-
chen übersommern auch zeitweise in Höhlen und Kellern. Die Art legt bei ihren saisonalen Wande-
rungen meist kürzere Entfernungen unter 150 km zurück. Eine Nutzung des Gebietes als Flugstraße 
ist möglich. Eine Nutzung des Luftraums als Jagdgebiet ist aufgrund der geringen Größe der tempo-
rären Wasserflächen nicht zu erwarten. 
 
Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) ist weit verbreitet. Sie kommt in nahezu allen Land-
schaften vor, bevorzugt aber siedlungsnahe Bereiche mit halboffenem Gelände. Als Quartier dienen 
Gebäudenischen aller Art, Dachböden und selten auch Baumhöhlen. Sie jagt meist strukturnah, z.B. 
an Gehölzen, Gewässern oder Straßenlaternen. Es sind aber auch Flugbewegungen in größerer 
Höhe dokumentiert. Im Spätsommer/Herbst findet die Flugbalz der Männchen in abgegrenzten Balz-
revieren statt. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist zu erwarten. 
 
Vorkommen folgender Arten sind aufgrund ihrer Verbreitung oder fehlender geeigneter 
Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten:  
 
Vorkommen der Nordfledermaus (Eptesicus nilsonii) beschränken sich in Niedersachsen weitge-
hend auf den Harz. Die Art bewohnt Fichtenwälder, die mit Laubwald durchsetzt sind.  
 
Von der seit 2005 als eigene Art geführten Nymphenfledermaus (Myotios alcathoe) gibt es nur 
wenige Funde in Niedersachsen. Die Art scheint, soweit bekannt, dicht mit Laubbäumen bewachse-
ne Bachläufe und forstwirtschaftlich wenig beeinflusste Hartholzauen als Lebensraum zu bevorzu-
gen. Vorkommen in Niedersachsen beschränken sich bislang weitgehend auf den Harz. 
 
Die Teichfledermaus (Myotis dasycneme) kommt in Niedersachsen regional auch im Tiefland vor. 
Sie jagt an größeren Gewässern, z.B. an der Mittelelbe. Aus der Umgebung des Untersuchungsge-
bietes sind keine Vorkommen der Art bekannt. 
 
Das Graue Langohr (Plecotus austriacus) kommt in Niedersachsen vor allem im Süden und Osten 
vor. Die Art besiedelt Dachstühle innerhalb von Siedlungsräumen. Im Winter ist sie in Kellern, Höh-
len und Stollen zu finden. Die Jagd findet nahe an der Vegetation in strukturreichen Siedlungsgebie-
ten statt. Die Art ist sehr ortstreu und vollzieht nur sehr kleinräumige Wanderungen. Vorkommen 
sind aus dem näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes nicht bekannt. 
 
Die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) kommt verbreitet im Harz und zerstreut im sonstigen 
Bergland sowie im östlichen Tiefland vor. Als Quartier dienen Felsspalten sowie Spalten und Zwi-
schendächer an Gebäuden. Quartiere in Baumhöhlen und Fledermauskästen sind selten. Im Spät-
herbst wird die Art bei der Balz oft an Hochhäusern in Städten angetroffen. Die Jagdgebiete liegen 
im freien Luftraum (10-40 m Höhe), oft in Gewässernähe oder über Offenland, selten über Wald. 
Vorkommen sind aus der näheren Umgebung des Untersuchungsgebiets nicht bekannt. 
 
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Säugetierarten 
sind Vorkommen aus den Gruppen Spitzmäuse und Altweltmäuse (Murinae) sowie von Braunbrust-
igel und Kaninchen möglich.  
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5.2.2 Vögel 
Für die Brutvögel Niedersachsens liegen eine Rote Liste von KRÜGER & NIPKOW (2015) sowie der  
Brutvogelatlas des NLWKN vor (KRÜGER et al. 2014).  

Für das Untersuchungsgebiet ist von einer Brutvogelgemeinschaft auszugehen, die sich aus anpas-
sungsfähigen und störungstoleranten Arten des Offenlands und der Pioniergehölze zusammensetzt. 
In Tabelle 2 werden die potenziellen Brutvogelarten des Gebietes aufgeführt. 

Aus der Gruppe der Gebäudebrüter ist mit keinen Brutvögeln zu rechnen. 

Ein Großteil der potenziell vorkommenden Arten zählt zu der Gilde der Freibrüter, namentlich die in 
Niedersachsen verbreiteten Arten Amsel, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, Gimpel, 
Grünfink, Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Ra-
benkrähe, Ringeltaube, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Stieglitz, Straßentau-
be, Sumpfrohrsänger, Wintergoldhähnchen und Zaunkönig. Außerdem sind Vorkommen der auf den 
Roten Listen geführten Arten Bluthänfling, Gartengrasmücke, Gelbspötter, Girlitz, Kuckuck, 
Neuntöter und Turteltaube nicht auszuschließen.  

Aus der Gilde der Bodenbrüter sind im Untersuchungsgebiet Brutvorkommen der in Niedersachsen 
verbreiteten Arten Fitis, Goldammer, Jagdfasan, Rotkehlchen, Schwarzkehlchen, Stockente und 
Zilpzalp in störungsarmen Randbereichen möglich. Daneben können auch als Arten der Roten Lis-
ten Baumpieper, Flussregenpfeifer, Heidelerche sowie das Rebhuhn vorkommen. 

Aus der Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter sind im Gebiet Vorkommen der allgemein verbreite-
ten und störungstoleranten Arten Bachstelze, Blaumeise, Buntspecht, Haubenmeise, Kohlmeise und 
Tannenmeise möglich. Hinzu kommt mit dem Feldsperling eine Arte der Roten Listen. 

Aus der Gruppe der Greifvögel und Eulen sind Vorkommen von Sperber und Uhu sowie der auf 
der Waldohreule eine Arte der Roten Listen nicht auszuschließen.  

Tabelle 2: Potenzielle und tatsächlich festgestellte Brutvögel des Plangeltungsbereichs 

Name Wissenschaftlicher Name Rote Liste* 
Nds. D 

Amsel Turdus merula - - 
Bachstelze Motacilla alba - - 
Baumpieper Anthus trivialis V 3 
Blaumeise Parus caeruleus - - 
Bluthänfling Carduelis cannabina 3 3 
Buchfink Fringilla coelebs - - 
Buntspecht Dendrocopos major - - 
Dorngrasmücke Sylvia communis - - 
Eichelhäher Glandarius garrulus - - 
Elster Pica pica - - 
Feldsperling Passer montanus V V 
Fitis Phylloscopus trochilus - - 
Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 - 
Gartengrasmücke Sylvia borin V - 
Gelbspötter Hippolais icterina V - 
Gimpel Pyrrhula pyrrhula 
Girlitz Serinus serinus V - 
Goldammer Emberiza citrinella 
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Name Wissenschaftlicher Name Rote Liste* 
Nds. D 

Grünfink Carduelis chloris - - 
Haubenmeise Parus cristatus - - 
Heckenbraunelle Prunella modularis - - 
Heidelerche Lullula arborea V V 
Jagdfasan Phasianus colchicus - - 
Klappergrasmücke Sylvia curruca - - 
Kohlmeise Parus major - - 
Kuckuck Cuculus canorus 3 V 
Misteldrossel Turdus viscivorus - - 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - - 
Nachtigall Luscinia megarhynchos - - 
Neuntöter Lanius collurio 3 - 
Rabenkrähe Corvus corone - - 
Rebhuhn Perdix perdix 2 2 
Ringeltaube  Columba palumbus - - 
Rotkehlchen Erithacus rubecula - - 
Schwanzmeise Aegithalos caudatus - - 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 

Singdrossel Turdus philomelos 
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla 
Sperber Accipiter nisus - - 

Stieglitz Carduelis carduelis - - 
Stockente Anas platyrhynchos - - 
Straßentaube Columba livia f. domestica - - 
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris - - 
Tannenmeise Parus ater - - 
Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 
Uhu Bubo bubo - - 
Waldohreule Asio otus V + 
Wintergoldhähnchen Regulus regulus 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes - - 
Zilpzalp Phylloscopus collybita - - 

fett: Arten, die auf den Roten Listen Niedersachsens/Deutschlands geführt sind (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
GRÜNEBERG et al. 2015)  
*Rote Liste: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste der Roten Liste

Als Gastvogelhabitat kann das Untersuchungsgebiet von einzelnen Limikolen sowie von Singvö-
geln aufgesucht werden, besitzt aber aufgrund der geringen Größe und der nutzungsbedingten Stö-
rungen keine besondere Bedeutung. 
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5.2.3 Amphibien 
Für die Artengruppe liegen auf Bundeslandebene Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine 
Rote Liste (PODLUCKY & FISCHER 2013) vor. 

Alle heimischen Amphibienarten fallen unter den besonderen Artenschutz. 13 Arten dieser Gruppe 
sind zudem nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützt. Von diesen kommen elf in Nieder-
sachsen autochthon vor.  

Bei der Geländebegehung am 26. Juni 2018 wurde die in Niedersachsen stark gefährdete Kreuz-
kröte (Bufo calamita) festgestellt. Die Art braucht extrem vegetationsarme Pionierstandorte als Le-
bensraum, der hier mit den Rohbodentümpeln und offenen Sandflächen vorliegt. Weitere Vorkom-
men im Landkreis Uelzen sind u.a. aus dem Langenbrügger Moor bei Bad Bodenteich, Stederdorf 
und Groß Liedern bekannt (LANDKREIS UELZEN online 2018). 

Für Vorkommen des Kammmolchs (Triturus cristatus) fehlen vegetationsreiche Gewässerstruktu-
ren. Aufgrund fehlender Laichgewässer der Art in der näheren Umgebung ist auch nicht mit Vor-
kommen von Kammmolchen, die das Plangebiet als Landlebensraum oder Wanderkorridor nutzen, 
zu rechnen.  

Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) hat ein ähnliches Verbreitungsgebiet wie die Kreuzkröte. 
Sie ist jedoch weniger auf Pionierlebensräume spezialisiert und braucht dauerhaft Wasser führende 
Laichgewässer mit Pflanzenbewuchs. Daher ist ein bodenständiges Vorkommen in den Rohboden-
tümpeln nicht zu erwarten. Das Plangebiet ist für die Art aber als Landlebensraum oder Wanderkor-
ridor geeignet.   

Der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) kommt an kleineren Stillgewässern unterschiedli-
cher Art vor. Seine Verbreitung ist in Niedersachsen nur unvollständig bekannt. Ein Vorkommen im 
Bereich der Rohbodentümpel ist auszuschließen. Das Plangebiet ist aber bedingt als unregelmäßig 
genutzter Landlebensraum oder Wanderkorridor geeignet. 

Der Moorfrosch (Rana arvalis) kommt im niedersächsischen Tiefland verbreitet vor. Er besiedelt 
Gebiete mit hohen Grundwasserständen, wo er vorzugsweise in Feuchtgrünländern mit ausgepräg-
ten Grabenstrukturen und Feuchtwäldern anzutreffen ist. Als Landlebensraum bevorzugt er frostge-
schützte Grabenränder und Ufer sowie feuchte Gehölzbestände mit Binsen- und Seggenvegetation. 
Da es solche Strukturen im Untersuchungsgebiet nicht gibt, sind Vorkommen des Moorfrosches 
nicht zu erwarten. 

Der Laubfrosch (Hyla arborea) bevorzugt sonnenexponierte Flachgewässer mit Flutrasen- oder 
Ried-/Röhrichtvegetation. Für die Art sind daher die vegetationslosen Rohbodentümpel als Laich-
gewässer auszuschließen. Das Gebiet kann aber als Trittsteinbiotop bei Wanderungen dienen. 

Vorkommen der Arten Rotbauchunke (Bombina bombina), Gelbbauchunke (Bombina variegata), 
Wechselkröte (Bufo viridis), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) und Springfrosch (Rana 
dalmatina) sind aus der weiteren Umgebung nicht bekannt. Sie sind daher im Untersuchungsgebiet 
nicht zu erwarten. 

Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vor-
kommen von Teichmolch, Bergmolch, Grasfrosch, Teichfrosch und Erdkröte möglich. Als Landle-
bensraum sind die Ruderalflächen sowie die Gehölzstrukturen des Plangebietes für diese Arten ge-
eignet. 
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5.2.4 Reptilien 
Für die Artengruppe liegen auf Bundeslandebene Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine 
Rote Liste (PODLUCKY & FISCHER 2013) vor, sowie für den Landkreis Uelzen Verbreitungsangaben 
aus dem Landschaftsrahmenplan (LANDKREIS UELZEN online 2018). Alle heimischen Reptilienarten 
fallen unter den besonderen Schutz der Bundesartenschutzverordnung. Von den acht streng ge-
schützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind die Zauneidechse (Lacerta agilis) und die 
Schlingnatter (Coronella austriaca) in Niedersachsen heimisch. 

Beide Arten bevorzugen thermisch begünstigte Trockenstandorte. Geeignete Habitatstrukturen sind 
in den offenen Bereichen des Plangebietes vorhanden. Grabbares Substrat, Sonnenplätze und Höh-
lungen, z.B. im Kies, stellen für die Zauneidechse sowohl geeignete Reproduktionshabitate als 
auch Winterverstecke dar. Das Plangebiet liegt allerdings außerhalb des Verbreitungsgebietes der 
Schlingnatter. Die nächsten bekannten Vorkommen dieser Art befinden sich südlich von Lüneburg 
sowie in der Nehmitzer Heide im östlichen Wendland. Daher ist mit einem bodenständigen Vor-
kommen der Schlingnatter eher nicht zu rechnen. 

Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vor-
kommen von Blindschleiche und Waldeidechse im Plangebiet möglich. 

5.2.5 Fische und Rundmäuler 
Mit dem Stör (Acipenser sturio), dem Donau-Kaulbarsch (Gymnocephalus baloni) und dem 
Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrinchus) sind drei Fischarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
streng geschützt. Aus der Artengruppe sind mangels geeigneter Gewässerlebensräume keine Ver-
treter im Gebiet zu erwarten. 

Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind 
ebenfalls keine Vertreter der Artengruppe im Gebiet zu erwarten. 

5.2.6 Libellen 
Für Libellen liegen für Niedersachsen eine Rote Liste (ALTMÜLLER & CLAUSNITZER 2010) und Ver-
breitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.  

Unter den Schutz von Anhang IV der FFH-Richtlinie fallen acht Libellenarten, von denen aktuell sie-
ben in Niedersachsen vorkommen: 

 Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

 Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons) 

 Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) 

 Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis) 

 Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes) 

 Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) 

 Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca)  

Alle diese Arten stellen besondere Ansprüche an die Struktur und Habitatausstattung ihrer Lebens-
räume, die das Plangebiet nicht erfüllt. Bodenständige Vorkommen dieser Arten sind daher im 
Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten.  

Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng ge-
schützten Arten sind Vorkommen von anspruchslosen Arten oder solchen der Pionierlebensräume 
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an den beiden Rohbodentümpeln möglich, z.B. von Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella), Vier-
fleck (Libellula quadrimaculata) oder Kleinem Blaupfeil (Orthetrum coerulescens).  
 
 
5.2.7 Käfer 
Für die Gruppe der Laufkäfer liegt eine Rote Liste Niedersachsens von ASSMANN et al. (2002) vor. 
Die Potenzialanalyse basiert weiterhin auf Angaben von THEUNERT (2008) und GÜRLICH et al. 
(1995). Weitere Angaben zu Verbreitung und Habitatpräferenzen der Arten stammen aus 
KLAUSNITZER et al. (2016), ZAHRADNIK (1985), WACHMANN et al. (1995) und MÜLLER-MOTZFELD 
(2004). 
 
Anhang IV der FFH-Richtlinie enthält neun Vertreter dieser Artengruppe, von denen zwei aktuell in 
Niedersachsen vorkommen. 
 
Der zu den Blatthornkäfern zählende Eremit (Osmoderma eremita) bewohnt alte Laubbäume, vor 
allem Eichen, Buchen, Linden, Weiden und Obstbäume, sofern diese besonnte Bereiche mit Höhlen 
und darin liegenden Mulmkörpern aufweisen. Die Art ist in Niedersachsen sehr selten, Funde sind 
vor allem aus dem Bergland und dem Nordosten des östlichen Tieflandes bekannt. Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet sind mangels geeigneter Habitatbäume nicht zu erwarten. Vom Großen 
Heldbock (Cerambyx cerdo) sind Vorkommen in Niedersachsen nur aus dem Wendland und bei 
Hannover bekannt. Im Untersuchungsgebiet ist auch diese Art nicht zu erwarten.  
 
Die ebenfalls im Anhang IV der Richtlinie geführten Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und 
Schmalbindiger Breitflügeltauchkäfer (Graphoderus bilineatus) aus der Familie der Schwimmkä-
fer (Dytiscidae) wurden in Niedersachsen seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr nachgewiesen. 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet sind daher auszuschließen. 
 
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vor-
kommen von Vertretern aus den Familien der Bock-, Pracht- und Laufkäfer möglich. 
 
 
5.2.8 Schmetterlinge 
Für Schmetterlinge liegen für Niedersachsen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine Rote 
Liste (LOBENSTEIN 2004) vor. 
 
Der Anhang IV der FFH-Richtlinie umfasst 17 in Deutschland heimische Schmetterlingsarten. Für 
vier dieser Arten sind aktuelle Vorkommen im Bundesland bekannt. Der Nachtkerzenschwärmer 
(Proserpinus proserpina) besiedelt feuchte Stauden- und Pionierfluren und benötigt Futterpflanzen 
aus der Familie der Nachtkerzengewächse, wobei Weidenröschen (Epilobium sp.) bevorzugt wer-
den. Bisweilen kommen Einflüge aus südlicheren Gebieten vor, dauerhafte Populationen der Art 
sind aus Niedersachsen aber nicht bekannt. Geeignete Habitate oder Futterpflanzen kommen im 
Untersuchungsgebiet zudem nur kleinflächig vor. Die Art ist daher nicht zu erwarten. Vom Großen 
Feuerfalter (Lycaena dispar), dem Schwarzfleckigen Ameisenbläuling (Macaulinea arion) und 
dem Dunklen Wiesenknopfbläuling (Macaulinea nausithotus) sind keine Vorkommen aus der Um-
gebung des Untersuchungsgebietes bekannt, so dass sie auch für das Untersuchungsgebiet auszu-
schließen sind. 
 
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng ge-
schützten Arten sind sporadische Vorkommen, etwa des Kleinen Feuerfalters (Lycaena phlaeas) 
oder des Gemeinen Bläulings (Polyommatus icarus), möglich. 
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5.2.9 Mollusken 
Für Mollusken liegen Verbreitungsdaten bei THEUNERT (2008) vor. 

Von den drei in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Arten ist die Gebänderte Kahnschnecke 
(Theodoxus transversalis) in Niedersachsen nicht natürlich verbreitet. Die Gemeine Flussmuschel 
(Unio crassus) und die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) sind in ihrer Verbreitung an 
Gewässer gebunden. Das Untersuchungsgebiet weist mit den Rohbodentümpeln keine geeigneten 
Gewässer auf, so dass Vorkommen nicht zu erwarten sind. 

Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng ge-
schützten Arten sind Vorkommen der Gewöhnlich Weinbergschnecke (Helix pomatia) im Gebiet 
möglich. 

5.2.10 Pflanzen 
Für Farn- und Blütenpflanzen sowie für Moose liegen Rote Listen (KOPERSKI 2011, GARVE 2004) 
und Verbreitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.  

Von den in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Gefäßpflanzenarten kommen sechs aktuell 
noch in Niedersachsen vor. Der Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) ist eine endemi-
sche Art an der Tide-Elbe. Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Schwimmendes 
Froschkraut (Luronium natans) sind Pionierarten auf zeitweise überschwemmten Schlammböden. 
Vorkommen aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes sind nicht bekannt. Der Frauenschuh 
(Cypripedium calceolus) kommt nur noch zerstreut und vor allem im Bergland vor. Der Prächtige 
Dünnfarn (Trichomanes speciosum) kommt nur noch im Leinebergland vor. Das Vorblattlose 
Leinkraut (Thesium ebracteatum) ist nur noch bei Buchholz nachgewiesen. Für das Untersu-
chungsgebiet sind Vorkommen dieser Arten nicht zu erwarten. 

Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng ge-
schützten Arten sind ebenfalls keine autochthonen Vorkommen zu erwarten. 

5.2.11 Weitere Artengruppen 
Folgende Artengruppen beinhalten lediglich besonders oder streng geschützte Arten, die nicht in 
Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt sind und damit nicht dem europarechtlich strengen Schutz 
unterliegen: 

 Heuschrecken

 Netzflügler

 Spinnen

 Krebse

 Nesseltiere, Schwämme und Stachelhäuter

 Hautflügler

Aus der Artengruppe der Hautflügler sind Vorkommen von Arten aus der Gruppe der Bienen und 
Hummeln (Apoidae) sowie der Hornisse (Vespa crabro) und Waldameisen (Formica spec.) möglich. 

Aus der Artengruppe der Heuschrecken sind Vorkommen der Blauflügeligen Ödlandschrecke 
(Oedipoda caerulescens) möglich.  
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Aus der Artengruppe der Netzflügler sind Vorkommen der Gewöhnlichen Ameisenjungfer 
(Myrmeleon formicarius) möglich.  

Vorkommen von Vertretern der übrigen Artengruppen sind im Gebiet nicht zu erwarten. 

Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG haben für diese Arten 
keine Geltung (Kap. 2). Dies gilt auch für in diesem Gutachten nicht näher behandelte Arten aus den 
Gruppen der Pilze und Flechten, die nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt sind.  

6 ARTENSCHUTZPRÜFUNG 

6.1 Von der Planung betroffene Habitatstrukturen 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplans soll das ca. 5 ha große Flurstück 35/5 der Flur 3, 
Gemarkung Borg, künftig als Fläche für Abfallentsorgung dargestellt werden. Eine Fläche von 47 x 
190 m im Westen ist als Nutzfläche zur Bohrschlammaufbereitung vorgesehen. Die Aufbereitungs-
anlage soll auf 20 x 60 m im Südwesten in einem derzeit regelmäßig als Fahrbereich und Lagerplatz 
für Container genutzten Bereich aufgestellt werden (Abb. 2).  

Die Realisierung der Bohrschlammbehandlungsanlage bewirkt den Verlust von Halbruderalen Gras- 
und Staudenfluren mit Kiefernaufwuchs. 

Für den ca. 4 ha großen östlichen Teil des Gebietes ist mit der Anpassung des Flächennutzungs-
planes keine Änderung der aktuellen Nutzung verbunden. In diesem Teil liegen sowohl der Silber-
grasrasen als geschützter Biotop gem. § 30 BNatSchG als auch die Rohbodentümpel und deren 
Umgebung als Bereich mit besonderer Bedeutung für den Amphibienschutz aufgrund des Vorkom-
mens der Kreuzkröte (Abb. 1). 
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Abb. 2:Vom geplanten Eingriff betroffene Bereiche: potenzielle Nutzfläche (47 x 190 m) und  
Bohrschlammaufbereitungsanlage (20 x 60 m) 
[aus: Konzeptstudie zur Entsorgung von Bohrschlämmen, Anlage 1; BIG Prof. Burmeier Ingenieurgesellschaft] 
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6.2 Von der Planung betroffene Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische 
Vogelarten  

In Tabelle 3 werden die in Kapitel 5.2 aufgeführten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 
europäischen Vogelarten, die im Plangebiet tatsächlich oder potenziell vorkommen, zusammenfas-
send aufgeführt.  
 
Tabelle 3: Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten  

 

Artengruppe Name Wissenschaftlicher Name 

Vögel 

Auf den Roten Listen Niedersachsens und Deutschlands geführte Arten 
Baumpieper Anthus trivialis 

Bluthänfling Carduelis cannabina 
Feldsperling Passer montanus 
Flussregenpfeifer Charadrius dubius 
Gartengrasmücke Sylvia borin 
Gelbspötter Hippolais icterina 
Girlitz  Serinus serinus 
Heidelerche Lullula arborea 
Kuckuck Cuculus canorus 
Neuntöter Lanius collurio 
Rebhuhn Perdix perdix 
Turteltaube Streptopelia turtur 
Waldohreule Asio otus 
37 weitere verbreitete und ungefährdete Arten 

Säugetiere 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 
Brandtfledermaus Myotis brandtii 
Braunes Langohr Plecotus auritus 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 
Fransenfledermaus M. nattereri 
Gr. Abendsegler Nyctalus noctula 
Gr. Mausohr Myotis myotis 
Kl. Abendsegler Nyctalus leisleri 
Kl. Bartfledermaus M. mystacinus 
Mopsfledermaus Barbestella barbastellus 
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 
Wasserfledermaus Myotis daubentonii 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 

Amphibien 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus 
Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae 
Kreuzkröte Bufo calamita 
Laubfrosch Hyla arborea 

Reptilien Zauneidechse Lacerta agilis 
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6.3 Von der Planung betroffene, weitere besonders geschützte Arten 

Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders geschützten Arten 
sind in den für die Überbauung mit der Bohrschlammbehandlungsanlage Vorkommen aus den 
Gruppen der Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Libellen, Käfer, Schmetterlinge, Mollusken, Heu-
schrecken, Netzflügler und Hautflügler möglich (Tab. 4).  

Tabelle 4: Nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführte, besonders geschützte 
Arten/Artengruppen 

Artengruppe Name Wissenschaftlicher Name 

Säugetiere 

Braunbrustigel Erinaceus europaeus 

Europäischer Maulwurf Talpa europaea 

Unterfam. Altweltmäuse Murinae 

Familie Spitzmäuse Soricidae 

Wildkaninchen Oryctolagus cuniculus 

Amphibien 

Erdkröte Bufo bufo 

Grasfrosch Rana temporaria 

Teichfrosch Pelophylax „esculentus“ 

Teichmolch Lissotriton vulgaris 

Bergmolch Ichthyosaura alpestris 

Reptilien 
Blindschleiche Anguis fragilis 

Waldeidechse Lacerta vivipara 

Libellen Ordnung Libellen Odonata 

Käfer 

Familie Bockkäfer Cerambycidae 

Familie Prachtkäfer Buprestidae 

Familie Laufkäfer Carabidae 

Schmetterlinge Tagfalter Rhopalocera 

Mollusken Weinbergschnecke Helix pomatia 

Hautflügler 

Hornisse Vespa crabro 

Gattung Waldameisen Formica spec. 

Fam. Bienen und Hummeln Apoidae 

Heuschrecken Blauflügelige Ödlandschrecke Oedipoda caerulescens 

Netzflügler Gewöhnliche Ameisenjungfer Myrmeleon formicarius 

Für diese Arten gelten die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44ff BNatSchG im Bauleitpla-
nungsverfahren nicht (Kap. 2). Ihre Belange werden aber im Rahmen der Betrachtung der Umwelt-
belange berücksichtigt. So kommen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auch den poten-
ziell betroffenen Arten aus dieser Gruppe zugute. Besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Stö-
rungen bzw. der Tötung oder Verletzung von Individuen sind aufgrund der geringen Bedeutung der 
von der Umnutzung betroffenen Habitate und der geringen Größe des vom Eingriff betroffenen Be-
reichs nicht erforderlich. 
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6.4 Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

6.4.1 Artengruppe Fledermäuse  

a) Tötung oder Verletzung von Individuen 
Die Gefahr der Tötung oder Verletzung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Zuge der Realisie-
rung der Planung besteht vor allem für flugunfähige Jungtiere zur Wochenstubenzeit sowie bei der 
Zerstörung oder Beschädigung von Winterquartieren. Eine entsprechende Gefährdung für die in 
Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten besteht jedoch nicht, da keine potenziellen Tagesverste-
cke, Sommer- oder Winterquartiere in der von der Umnutzung betroffenen Fläche vorhanden sind. 
 
Eine Tötung oder Verletzung von Individuen i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist nicht zu erwarten. 
 
b) Erhebliche Störung  
Eine erhebliche Störung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszu-
stand der lokalen Populationen der in Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten auswirkt, ist insbe-
sondere gegeben, wenn sich die Mortalitätsrate erhöht oder die Reproduktion behindert wird. Als 
Störungsquellen kommen anlage-, bau- und betriebsbedingte Lärm- und Lichtemissionen oder Vib-
rationen im Umfeld von Quartieren (insbesondere Wochenstuben) sowie bedeutsamen Jagdgebie-
ten und Flugwegen in Frage. Aufgrund der geringen Größe des von der Umnutzung betroffen Be-
reichs und der nur vorübergehenden Störung während der Bauphase, ist baubedingt jedoch nicht 
mit erheblichen Störungen zu rechnen. Anlage- und betriebsbedingte Störungen sind zu vermeiden, 
indem eine Abschirmung randlicher Gehölze von Beleuchtung (insbesondere der westlich zur ge-
planten Anlage verlaufenden Baumreihe) sichergestellt wird. 
 
Durch die Realisierung der Planung ist eine erhebliche Störung i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
bei Beachtung der genannten Vorgabe nicht zu erwarten. 
 
c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
Im von der Umnutzung betroffenen Teil des Plangebietes sind Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG in Form von Quartieren und Tagesverstecken sowie Fortpflanzungsstätten der in 
Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten nicht vorhanden. 
 
Eine indirekte Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Beein-
trächtigung von essentiellen Nahrungshabitaten ist für alle in Tabelle 3 aufgeführten Arten nicht zu 
erwarten, da der Eingriff kleinflächig erfolgt, die Waldränder und Tümpel als Jagdhabitate erhalten 
bleiben und ein kleinräumiges Ausweichen möglich ist.  
 
Daher ist eine Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten i.S.d. § 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszuschließen. Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für 
die Artengruppe Fledermäuse nicht erforderlich. 
 
 
6.4.2 Artengruppe Vögel 

a) Tötung oder Verletzung von Individuen 
Das artenschutzrechtliche Verbot der Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG besteht insbesondere in der Brut- und Aufzuchtzeit für nicht flügge Jungvögel oder Gele-
ge der in Tabelle 3 genannten Arten. Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung von Vögeln zu 
vermeiden, sind Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit, also zwischen 
Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen. Zu einer anderen Zeit des Jahres ist eine Durch-
führung nur zulässig, sofern unmittelbar vor Beginn der Arbeiten im Rahmen einer ökologischen 
Baubegleitung festgestellt worden ist, dass auf den betroffenen Flächen und in ihrer unmittelbaren 
Umgebung keine brütenden Vögel vorkommen.  
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Für Nahrungsgäste besteht durch die Planung keine Gefahr der Tötung und Verletzung. 

Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbe-
stand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Artengruppe Vögel nicht verwirklicht. 

b) Erhebliche Störung
Bau-, anlage- und betriebsbedingte, erhebliche Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Arten auswirken, sind für 
im Plangebiet vorkommende und in Niedersachsen flächenhaft verbreitete Arten aufgrund der ge-
ringen Eingriffsintensität einerseits und der Robustheit dieser Arten andererseits nicht zu erwarten. 
Für die in Tabelle 3 aufgeführten Arten der Roten Listen können erhebliche Störungen, die z.B. die 
Aufgabe des Brutplatzes oder eine Beeinträchtigung des Bruterfolges bewirken, vermieden werden, 
indem Vegetationsräumungs- und Bauarbeiten im Winterhalbjahr außerhalb der Brut- und 
Aufzuchtzeit, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchgeführt werden. Zu einer ande-
ren Zeit des Jahres ist eine Durchführung nur zulässig, sofern unmittelbar vor Beginn der Arbeiten 
im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung festgestellt worden ist, dass auf den betroffenen Flä-
chen und in ihrer unmittelbaren Umgebung keine brütenden Vögel der gefährdeten Arten vorkom-
men. Für Nahrungsgäste besteht durch das Vorhaben keine Gefahr der erheblichen Störung. 

Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbe-
stand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht verwirklicht.  

c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Eine Zerstörung oder Beschädigung von Lebensstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG in 
Form von Nestern ist für die in Tabelle 3 genannten Vogelarten möglich.  

Daher wird geprüft, ob auch nach einem möglichen Verlust die ökologische Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhstätten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

d) Prüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG
Für die Tabelle 3 genannten und in Niedersachsen verbreitet vorkommenden Brutvogelarten ohne 
besondere Standortansprüche ist ein Erhalt der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammen-
hang anzunehmen. Die Arten finden auch nach Planungsrealisierung auf den verbleibenden 
Ruderalflächen sowie auf weiteren angrenzenden Flächen als Brutplatz geeignete Ausweichhabita-
te. Da die Arten ihre Brutplätze von Jahr zu Jahr neu auswählen, können sie kleinräumige und zeit-
lich begrenzte Veränderungen der Habitatstrukturen kompensieren, sofern sich die Summe der ge-
eigneten Bruthabitate nicht wesentlich verringert. Dies ist bei der vorliegenden Planung der Fall. 

Differenzierter ist die artenschutzrechtliche Bewertung für anspruchsvollere und auf den Roten Lis-
ten geführte Arten zu betrachten: 

Die in Gehölzen brütenden Arten Bluthänfling, Feldsperling, Gartengrasmücke Gelbspötter, Girlitz, 
Neuntöter, Turteltaube und Waldohreule sind von der Planung nicht betroffen, da keine für diese 
Arten als Brutplatz geeigneten Gehölze entfernt werden sollen. Sie finden im Gehölzbestand unver-
ändert gleichwertige Bruthabitate und Nahrungsflächen. Die ökologische Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten bleibt für diese Arten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Gleiches gilt 
für den als Brutparasit in der Halboffenlandschaft vorkommenden Kuckuck. 

Baumpieper, Flussregenpfeifer, Heidelerche und Rebhuhn finden als Bodenbrüter nur in den wenig 
gestörten Randbereichen des Plangebiets geeignete Bruthabitate. Da die Planung auch bislang 
schon intensiv befahrene bzw. störungsexponierte Bereiche betrifft, ist an der für den Eingriff vorge-
sehenen Stelle nicht mit Vorkommen dieser Arten zu rechnen. Die Randbereiche sind aufgrund der 
geringen Eingriffsintensität und des geringen Flächenverbrauchs der geplanten Anlage hingegen 
auch weiterhin als Brutplatz geeignet. 
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Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten bleibt also für alle Arten im räumlichen 
Zusammenhang erhalten. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird nicht ver-
wirklicht. Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe der Vögel nicht 
erforderlich. 

6.4.3 Artengruppe Amphibien 

a) Tötung oder Verletzung von Individuen
Das artenschutzrechtliche Verbot der Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG besteht vor allem, wenn Laichgewässer, Landlebensräume oder Winterverstecke gero-
det oder überbaut werden. Dies betrifft vor allem die Kreuzkröte. Aber auch die Arten Knoblauchkrö-
te, Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch können den von der Umnutzung betroffenen Bereich po-
tenziell als sommerlichen Landlebensraum nutzen. Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung der 
betroffenen Arten sicher zu vermeiden, sind daher Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der 
Hauptaktivitätsphase der Amphibien, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzufüh-
ren. Zu einer anderen Zeit des Jahres ist eine Durchführung nur zulässig, sofern unmittelbar vor 
Beginn der Arbeiten im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung festgestellt worden ist, dass auf 
den betroffenen Flächen und in ihrer unmittelbaren Umgebung keine Amphibien in Landverstecken 
oder auf der Wanderung vorkommen. Mit Winterlebensräumen ist im von der Umnutzung betroffe-
nen Bereich aufgrund fehlender Habitateigung nicht zu rechnen, so dass eine Tötung im Winterver-
steck nicht zu erwarten ist. 

Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbe-
stand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Artengruppe Amphibien nicht verwirklicht. 

b) Erhebliche Störung
Ein Verstoß gegen das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn die Stö-
rung erheblich ist, d.h. wenn sich durch sie der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. Störungen können insbesondere während der Laichzeit im Bereich von Gewässern 
durch Bewegungen und Lärm auftreten. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Laicherfolg 
in ca. 100 m vom Ort des Eingriffs entfernten Laichgewässern und damit die Reproduktion der 
Kreuzkrötenpopulation durch den Betrieb der Anlage sowie An- und Abfahrten von LKW merkbar 
gemindert werden kann. Das Eintreten erheblicher Störungen ist daher nicht zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird daher nicht verwirklicht. 

c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Eine Zerstörung oder Beschädigung von Lebensstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
der in Tabelle 3 genannten Amphibienarten im durch die Planung direkt betroffenen Bereich im 
Südwesten des Plangebietes ist nicht auszuschließen.  

Daher wird geprüft, ob auch nach einem möglichen Verlust die ökologische Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhstätten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

d) Prüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG
Die Laichgewässer der Kreuzkröte sowie die als Tagesverstecke genutzten Höhlen im Sandboden 
befinden sich außerhalb des von der Umnutzung betroffenen Bereichs und werden daher nicht di-
rekt zerstört. Auch ist durch den Betrieb der Anlage sowie An- und Abfahrten von LKW nicht mit 
randlichen negativen Einflüssen auf die Habitatqualität der Amphibienlebensräume zu rechnen.  

Der durch die Planung direkt betroffene Bereich im Südwesten des Plangebietes wird aufgrund sei-
ner geringen Habitateignung mit hoher Wahrscheinlichkeit nur sporadisch von Amphibien als Land-
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lebensraum genutzt. Die Arten sind nicht auf diese Flächen als Landlebensraum angewiesen und 
ggf. zu einem Ausweichen in benachbarte Bereiche von besserer Habitatqualität in der Lage. 
Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten bleibt also für alle Arten im räumlichen 
Zusammenhang erhalten. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird nicht ver-
wirklicht. Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe der Amphibien 
nicht erforderlich. 

6.4.4 Zauneidechse 
a) Verbot der Tötung oder Verletzung
Das Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG umfasst alle Altersstadien 
der Zauneidechse, also neben den adulten, subadulten und juvenilen Tieren auch die im Bodensub-
strat vergrabenen Gelege der Art. Im Bereich der von der Planungsrealisierung betroffenen Fläche 
ist aufgrund der bereits bestehenden Nutzung als regelmäßig befahrener Lagerplatz aber nicht mit 
dauerhaften Zauneidechsenvorkommen, insbesondere Winterverstecken oder Gelegen, zu rechnen. 
Daher ist es zur Vermeidung des Verbotstatbestandes der Tötung oder Verletzung ausreichend, die 
Bauarbeiten außerhalb der Aktivitätsphase der Zauneidechsen, also zwischen Anfang Oktober und 
Ende Februar durchzuführen. Während der restlichen Zeit des Jahres ist eine Durchführung nur 
zulässig, sofern unmittelbar vor Beginn der Arbeiten im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung 
festgestellt worden ist, dass auf den betroffenen Flächen und in ihrer unmittelbaren Umgebung kei-
ne Zauneidechsen vorkommen. 

Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbe-
stand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Artengruppe Reptilien nicht verwirklicht. 

b) Störungsverbot
Eine erhebliche Störung mit negativen Folgen für den Erhaltungszustand der lokalen Population der 
Zauneidechse nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist durch die Planung nicht zu erwarten. Störungen 
können zwar baubedingt punktuell und zeitlich begrenzt durch die geplanten Bauarbeiten auftreten, 
die Tiere können sich dieser aber ggf. durch Flucht in angrenzende Bereiche entziehen. Langfristige 
Störungseffekte finden zwar in Form von Verdrängungs- und Habitatverlagerungseffekten in Folge 
der Bebauung statt. Diese liegen aber aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabens in einem bereits 
intensiver als Lagerplatz genutzten, störungsexponierten Bereich unter der Erheblichkeitsschwelle. 
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population ist nicht zu erwarten. 

Daher wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für die Artengruppe Reptilien 
nicht verwirklicht. 

c) Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Lebensstätten
Die Zauneidechse findet nur im weniger gestörten, östlich liegenden Teil des Plangebiets geeignete 
Habitatstrukturen vor. Auf der von der Planungsrealisierung betroffenen Fläche ist aufgrund der be-
reits bestehenden Nutzung als regelmäßig befahrener Lagerplatz nicht mit Lebensstätten im Sinne 
des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, insbesondere Winterverstecken oder Gelegen, zu rechnen. 

Daher ist nicht von einem Eintreten des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszu-
gehen. 

Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe der Reptilien nicht erfor-
derlich. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG 

Der Landkreis Uelzen plant die Errichtung einer Bohrschlammbehandlungsanlage auf kreiseigenen 
Flächen des Abfallwirtschaftsbetriebes östlich von Borg in der Samtgemeinde Rosche. Zur Verein-
heitlichung der Darstellung im Flächennutzungsplan soll der Bereich zukünftig als Fläche für Abfall-
entsorgung geführt werden.  

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt in den §§ 44 - 45 die Belange des besonderen 
Artenschutzes, die im vorliegenden Artenschutzfachbeitrag behandelt werden. 

Das Plangebiet weist für eine Reihe von Vogel-, Säugetier-, Amphibien- und Reptilienarten geeigne-
te Habitatstrukturen auf. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1-3 BNatSchG 
werden unter folgender Voraussetzung jedoch nicht erfüllt: 

 Durchführung der Arbeiten zur Baufeldräumung und der Bauarbeiten außerhalb der Vogelbrut-
und aufzuchtszeit und der Hauptaktivitätsphase von Reptilien und Amphibien, also zwischen An-
fang Oktober und Ende Februar

 Abschirmung randlicher Gehölze, insbesondere der westlich zur geplanten Anlage verlaufenden
Baumreihe, von Beleuchtung

Eine Durchführung der Arbeiten zwischen März und September ist möglich, sofern unmittelbar vor 
Beginn der Arbeiten im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung festgestellt worden ist, dass auf 
den betroffenen Flächen und in ihrer unmittelbaren Umgebung weder brütende Vögel noch Amphi-
bien in Landverstecken oder auf der Wanderung noch Zauneidechsen vorkommen. 

Eine artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

Für besonders geschützte Arten, die nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt werden, gelten 
die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44ff BNatSchG nicht. Ihre Belange werden aber im Rah-
men der Betrachtung der Umweltbelange berücksichtigt. Besondere Maßnahmen zur Vermeidung 
von Störungen bzw. der Tötung oder Verletzung von Individuen sind aufgrund der geringen Bedeu-
tung der von der Umnutzung betroffenen Habitate und der geringen Größe des vom Eingriff betrof-
fenen Bereichs nicht erforderlich. 

Marienau, 19. Juli 2018 

Dipl.-Biol. Thilo Christophersen 
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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG   

Ziel und Zweck der Planung 
Der Landkreis Uelzen hat im Jahre 1990/1991 das Flurstück des Geltungsbereichs 
der 41. Flächennutzungsplanänderung erworben, um im Rahmen der Erweiterung 
der Deponie Borg überschüssigen Sandboden aus dem Deponiebau bzw. der da-
mals dort vorhandenen Sandentnahmestelle auf diesem Flurstück zwischenzula-
gern. Der zwischengelagerte Sand wurde sukzessiv bis zum Jahre 2007 wieder 
abgefahren. Seit diesem Zeitpunkt wird die Fläche vom Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises für verschiedenste Lagerzwecke intensiv genutzt, u. a. wird dort unbe-
lasteter Boden für Rekultivierungszwecke der Deponie zwischengelagert. Außerdem 
wurde und wird auf dieser Fläche bei den verschiedenen Deponiebaumaßnahmen 
die Baustelleneinrichtung abgestellt. 

Aktuell soll auf dieser Fläche eine Behandlungsanlage für Schlämme und Abfälle 
aus Horizontalbohrungen, wie sie z. B. bei dem Bau des Glasfasernetzes für den 
Landkreis Uelzen anfallen, errichtet werden. Die Genehmigung wird planungsrecht-
lich auf Grundlage von § 38 BauGB möglich sein. Mit dem jetzt angestrebten Ver-
fahren soll der im wirksamen Flächennutzungsplan noch als Fläche für die Land-
wirtschaft sowie Fläche für die Fortwirtschaft dargestellte Bereich entsprechend der 
derzeitigen und zukünftigen Nutzung als Fläche für die Abfallentsorgung ausgewie-
sen werden. Damit würde die zukünftige Flächennutzungsplandarstellung nach dem 
Änderungsverfahren einheitlich für den gesamten Standort des Abfallwirtschaftsbe-
triebes sein. 

Die politischen Gremien beschlossen, das Plangebiet dahingehend bauleitplane-
risch zu überarbeiten, dass die Nutzung als Fläche für die Abfallentsorgung ermög-
licht wird. Der Bereich kann dann im Zusammenhang mit der bestehenden Deponie 
genutzt werden.  

Planungsalternativen 
Mit der Planung ist beabsichtigt, das bestehende Entsorgungszentrum in Borg zu 
erweitern. Alternative Flächen wurden daher nicht untersucht.  

Eine Erweiterung des Entsorgungszentrums in Richtung Norden und Nordosten 
würde in einem stärkeren Maße in Waldflächen eingreifen, so dass diese Möglich-
keit verworfen wurde. Der Eingriff wäre für Natur und Landschaft problematisch. 
Eine Erweiterung in Richtung Westen würde den Betrieb des Entsorgungszentrums 
erschweren, da die vorhandene Straße jedes Mal überquert werden müsste, wenn 
Transporte von der Erweiterungsfläche zum bestehenden Entsorgungszentrum 
durchgeführt werden. Diese Fläche wurde daher nicht weiterverfolgt. 
Das Entsorgungszentrum könnte in südliche Richtung erweitert werden. Diese Flä-
che wird allerdings landwirtschaftlich genutzt und steht derzeit nicht zur Verfügung.  
Ausgewählt wurde daher die Erweiterungsfläche in Richtung Nordosten. Sie ist be-
reits im Eigentum des Landkreises Uelzen und wird zu Lagerzwecken genutzt. Die 
geplante Behandlungsanlage für Bohrschlämme kann an dieser Stelle errichtet wer-
den. 
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Wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt 
Die wesentlichen Umweltauswirkungen, die durch die Planung vorbereitet werden, 
sind die Beeinträchtigungen durch zusätzliche Lärmemissionen, durch die Errich-
tung von technischen Bauten und Anlagen, Beeinträchtigungen der Bodenfunktio-
nen durch die Versiegelung und die Veränderung der Lebensräume von Tieren und 
Pflanzen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden bewertet, woraus sich Maß-
nahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich des Eingriffs ableiten 
lassen. Sie sind in diesem Umweltbericht nachvollziehbar aufgeführt. Im Zusam-
menhang mit der Planung sind die Regelungen des besonderen Artenschutzes zu 
beachten. Für die Planung im Änderungsbereich ist zu diesem Zweck ein gesonder-
ter Artenschutzfachbeitrag erstellt worden. Wesentlich für die bestehenden nach-
barschaftlichen Nutzungen ist die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Werte 
der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm) und der TA Luft, damit ein verträgliches 
Miteinander gewährleistet werden kann. Auf den verbleibenden Freiflächen inner-
halb des Plangebietes kann das Oberflächenwasser weiterhin versickern. Durch 
technische Vorkehrungen kann belastetes Oberflächenwasser zurückgehalten wer-
den, was zu einer Verringerung der Gefährdung des Grundwassers führt.  

Nach dem derzeitigen Stand der Vorhabenplanung ist bislang keine Waldumwand-
lung im Plangebiet vorgesehen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die im Plan-
gebiet stehenden Waldflächen einem zukünftigen Deponieausbau weichen müssen. 
Für diesen Fall sind im verbindlichen Genehmigungsverfahren die waldrechtlichen, 
naturschutzrechtlichen und artenschutzrechtlichen Ausgleichserfordernisse zu be-
rücksichtigen. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Umwelt-
auswirkungen durch die 41. Flächennutzungsplanänderung keine erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen für die Umwelt zu erwarten sind. 

Planverfahren 
Das Bauleitplanverfahren wurde nach dem Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. 
Zwischen Juni 2018 und April 2019 wurden drei Beteiligungsrunden gemäß § 3 (1) 
und 4(1) BauGB, gemäß § 3 (2) und 4(1) BauGB und gemäß § 4a (3) BauGB 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurden 
entsprechend der gefassten Abwägungsbeschlüsse in der Bauleitplanung berück-
sichtigt.  

Fazit 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die vorliegende Bauleitpla-
nung keine wesentlichen öffentlichen und privaten Belange beeinträchtigt werden 
und unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen auch keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt zu erwarten sind.  

Rosche, den 10.07.2019 

gez. H. Rätzmann 
Samtgemeindebürgermeister 
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